Satzung liber die Erhebung der Abgaben fiir die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Hilter am Teu-
toburger Wald

Abwasserbeseitigungsabgabensatzung

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576) zuletzt gedndert
durch Art. 2 des Gesetzes vom 17. Februar 2024 (Nds. GVBI. 2024 Nr. 9), der §§ 5, 6 und 8 des
Niedersachsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20. April 2017 (Nds.
GVBI. S. 121) zuletzt geandert durch Art. 4 des Gesetzes vom 22. September 2022 (Nds. GVBI. 121)
und des § 6 Abs. 1 des Niedersachsischen Ausflihrungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz (AG-
AbwAG) in der Fassung vom 24. Marz 1989 (Nds. GVBI. S. 69) zuletzt geandert durch Art. 3 des
Gesetzes vom 16. Dezember 2021 (Nds. GVBI. S. 911) hat der Rat der Gemeinde Hilter am Teuto-
burger Wald in seiner Sitzung vom 10. Dezember 2024 folgende Satzung beschlossen:



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

1. Abschnitt: Allgemeines
§1 Allgemeines

Die Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald betreibt die Schmutz- und Niederschlagswasserbe-
seitigung nach Maligabe der geltenden Abwasserbeseitigungssatzung als eine rechtlich jeweils
selbststandige offentliche Einrichtung

a) zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung
b) zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung
c) zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung

Die Gemeinde erhebt nach MaRgabe dieser Satzung

a) Beitrdage zur Deckung ihres Aufwandes fir die jeweilige 6ffentliche Abwasserbeseiti-
gungseinrichtung (Abwasserbeitrage),

b) Benutzungsgebiihren als Gegenleistung fiir die Inanspruchnahme der jeweiligen 6ffent-
lichen Abwasserbeseitigungseinrichtung (Abwassergebihren) und

c) Kostenerstattungen fiir Grundstiicksanschlisse.

2. Abschnitt:
Abwasserbeitrag

§2 Grundsatz

Die Gemeinde erhebt, soweit der Aufwand fiir die Abwasserbeseitigung nicht durch Abwasser-
gebiihren oder auf andere Weise gedeckt wird, fir die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung,
Verbesserung und Erneuerung der offentlichen Abwasseranlagen Abwasserbeitrage als Abgel-
tung der durch die Moglichkeit ihrer Inanspruchnahme gebotenen besonderen wirtschaftli-
chen Vorteile.

Durch den Abwasserbeitrag werden auch die Kosten fiir einen Grundsticksanschluss (An-
schlusskanal) gedeckt.

§3 Gegenstand der Beitragspflicht

Der Beitragspflicht unterliegen Grundstiicke, die an die 6ffentliche Abwasseranlagen ange-
schlossen werden kénnen und fir die

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerb-
lich genutzt werden dirfen,

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt worden ist, wenn sie nach der
Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung der
Gemeinde zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

c) bereits eine bauliche oder gewerbliche Nutzung besteht.

Wird ein Grundstiick an die 6ffentlichen Abwasseranlagen tatsachlich angeschlossen, so unter-
liegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht erfillt sind.

Grundstilick im Sinne dieser Satzung ist das Grundstiick im Sinne des Grundbuchrechtes. Ver-
groRert sich die Flache eines Grundstiicks (z. B. durch Zukauf) und ist fir die zugehende Flache
noch keine Beitragspflicht entstanden, so unterliegen die zugehenden Grundstiicksflachen der
Beitragspflicht nach MaRgabe dieser Satzung.

§4 Beitragsmaf3stab und Beitragssatz
Der Abwasserbeitrag wird

a) fiir die Anschlussmoglichkeit an die zentrale Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung
nach den Abséatzen 2, 3, 4 und 6,

b) fir die Anschlussmoglichkeit an die zentrale Niederschlagswasserbeseitigungseinrich-
tung nach den Abséatzen 3, 5 und 6,

berechnet.

Der Abwasserbeitrag wird nach einem nutzungsbezogenen Flachenbeitrag berechnet. Bei der
Ermittlung des nutzungsbezogenen Flachenbeitrages werden fiir das erste Vollgeschoss 25 %
und fiur jedes weitere Vollgeschoss 15 % der Grundstiicksflache - in tatsachlich bestehenden
(§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebieten (§ 7 BauNVO) fiir das
erste Vollgeschoss 25 % und fiir jedes weitere Vollgeschoss 15 % der Grundstiicksflache - in
Ansatz gebracht. Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschrif-
ten Vollgeschosse sind.

Als Grundstiicksflache gilt

a) bei Grundstiicken, die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die gesamte Flache,
wenn fiir das Grundstlick im Bebauungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung fest-
gesetzt ist;

b) bei Grundstlicken, die im Bereich eines bereits als Satzung gemaR § 10 BauGB beschlos-
senen Bebauungsplanentwurfes liegen, die gesamte Flache, wenn in dem als Satzung
beschlossenen Planentwurf bauliche oder gewerbliche Nutzung vorgesehen ist;

c) bei den Grundstiicken, die Gber die Grenzen des Bebauungsplanes oder des Planent-
wurfes im Sinne des Buchstaben b) hinausreichen, die Flache im Bereich des Bebau-
ungsplanes bzw. des Planentwurfes, wenn fiir diese darin bauliche oder gewerbliche
Nutzung festgesetzt ist;
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d)

e)

f)

g)

h)

bei Grundstiicken, fir die weder ein Bebauungsplan noch ein als Satzung gemaR® § 10
BauGB beschlossener Bebauungsplanentwurf besteht und die innerhalb eines im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtflache des Grund-
stiicks, sofern das Grundstiick insgesamt Baulandqualitat besitzt; bei Grundstiicken, die
in Bezug auf ihre Tiefe gesehen, teils innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ort-
steiles liegen und im Gbrigen zum AuBenbereich gehoren, hochstens die Flache zwi-
schen der StralRe und einer im Abstand von 50 m dazu verlaufenden Parallelen; bei
Grundstlicken, die nicht an die StraBe angrenzen oder lediglich durch einen zum Grund-
stliick gehdrenden Weg mit dieser verbunden sind, die Flache von der zur Strale liegen-
den Grundstiicksseite bis zu einer im Abstand von 50 m dazu verlaufenden Parallelen;
Grundstiicksteile, die lediglich die wegemaRige Verbindung zur Stralle herstellen, blei-
ben bei der Bestimmung der Grundstiickstiefe unberiicksichtigt;

bei Grundstiicken innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles, die nicht an
eine Stral3e angrenzen oder lediglich durch einen zum Grundstiick gehérenden Weg mit
dieser verbunden sind, die Flache von der zur StraRe liegenden Grundstiicksseite bis zu
einer im Abstand von 50 m dazu verlaufenden Parallelen, sofern eine Tiefenbegrenzung
gemall Buchstabe d) anzuwenden ist, ansonsten die gesamte Grundstlicksflache.
Grundstiicksteile, die lediglich die wegemaRige Verbindung zur Stralle herstellen, blei-
ben bei der Bestimmung der Grundstiickstiefe unberticksichtigt.

bei Grundstiicken, die Uber die sich nach den Buchstaben a) bis d) ergebenden Grenzen
hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, ist die zuséatzliche Tiefe in der Breite zu
berucksichtigen, in der sie der baulichen oder gewerblichen Nutzung zuzuordnen ist;

bei Grundstticken, fir die im Bebauungsplan sonstige Nutzung ohne oder mit nur un-
tergeordneter Bebauung festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang be-
bauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsachlich so genutzt werden (z. B. Schwimmbaéder,
Camping und Sportplatze - nicht aber Friedhofe) 75 % der Grundstlicksflache;

bei Grundstlicken, fiir die im Bebauungsplan die Nutzung als Friedhof festgesetzt ist
oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsach-
lich so genutzt werden, die Grundflache der an die Abwasseranlage angeschlossenen
Baulichkeiten geteilt durch die Grundflachenzahl von 0,2. Die so ermittelte Flache wird
diesen Baulichkeiten zugeordnet und in einem dem Beitragsbescheid beigefligten La-
geplan dargestellt;

bei bebauten Grundstiicken im AuRenbereich (§ 35 BauGB) die Grundfldache der an die
Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten, geteilt durch die Grundflachenzahl
von 0,2. Die so ermittelte Flache wird der Baulichkeit dergestalt zugeordnet, dass ihre
Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den AuRenwadnden der Baulichkeit verlaufen.
Bei einer Uberschreitung der Grundstiicksgrenze durch diese Zuordnung erfolgt eine
gleichmaRige Flachenerganzung auf dem Grundstuck.
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(4)

(5)

Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2 gilt

a)

b)

c)

d)

e)

soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte hochstzuldssige Zahl der Voll-
geschosse;

bei Grundsticken, fur die im Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse nicht festge-
setzt ist,

aa) bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstiicken die durch 3,5 geteilte
hochstzuldassige Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte hochstzuldssige Ge-
baudehodhe auf ganze Zahlen kaufmannisch gerundet;

bb) bei allen in anderer Weise genutzten Grundstiicken die durch 2,2 geteilte
hochstzuldassige Baumassenzahl bzw. die durch 2,2 geteilte hochstzuldssige Ge-
baudehohe auf ganze Zahlen kaufmannisch gerundet;

cc) bei allen in anderer Weise genutzten Grundstiicken die Zahl der Vollgeschosse,
die nach der Legaldefinition ermittelt wird, sofern keine hochstzuldssige Bau-
massenzahl bzw. hochstzuldssige Gebaudehohe festgesetzt wurde;

bei Grundstiicken, bei denen nur Garagen oder Stellplatze errichtet werden diirfen, die
Zahl von einem Vollgeschoss;

die Zahl der tatsachlichen oder sich durch Umrechnung ergebenden Vollgeschosse,
wenn aufgrund von Ausnahmen oder Befreiungen die Zahl der Vollgeschosse nach
Buchstabe a) oder die Baumassenzahl bzw. die Gebdudehéhe nach Buchstabe b) tiber-
schritten werden;

soweit kein Bebauungsplan besteht

aa) bei bebauten Grundstiicken die Zahl der tatsachlich vorhandenen Vollge-
schosse;

bb) bei unbebauten Grundstiicken die Zahl der in der ndheren Umgebung tberwie-
gend vorhandenen Vollgeschosse;

cc) bei Grundstilicken, die mit einem Kirchengebaude bebaut sind, wird das Kirchen-
gebdude als eingeschossiges Gebaude behandelt;

Als die Grundstiicksflache nach Abs. 3 anzuwendende Grundflachenzahl (GRZ) gilt

a)

bei Vorhaben im Bereich eines Bebauungsplanes, die darin festgesetzte Grundfldachen-
zahl (GRZ), sofern eine solche Festsetzung getroffen ist,
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(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(1)

b) bei Vorhaben im Bereich eines Bebauungsplanes, in dem keine Grundflachenzahl fest-
gesetzt ist und bei Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile die
Grundflachenzahl (GRZ), die sich unter Beriicksichtigung der tatsachlichen liberbauten
Grundstiicksflaichen der Grundstiicke in der ndheren Umgebung ergibt oder, sofern sol-
che nicht vorhanden sind, durch Ansatz eines Viertels der Grundstiicksflache.

Bei Vorhaben im AuBenbereich gilt als bebaubare Flache die Grundflache der an die 6ffentliche
Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten. Bei Grundstiicken, die ausschlieRlich fiir Stell-
platze, Garagen und Schutzraumbauten genutzt werden oder benutzt werden kénnen, gilt als
bebaubare Flache 90 % der Grundstuicksflache.

Der Abwasserbeitrag betragt je m? der nach den Absatzen 2 bis 5 berechneten Beitragsflache
bei einer Anschlussmaglichkeit

a) an die zentrale Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung 11,86 €,
b) an die zentrale Niederschlagswasserbeseitigungseinrichtung 3,12 €.
Der Abwasserbeitrag ist auf volle 0,10 € abzurunden.

Die Gemeinde kann abweichend von den Abséatzen 1 bis 6 den in der Beitragsberechnung fiir
die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der 6ffentlichen Abwasseranlagen zugrunde
zu legenden BeitragsmaRstab oder Beitragssatz durch gesonderte Satzung festlegen.

Unberihrt von der Regelung der Abséatze 1 bis 7 bleiben Vereinbarungen, nach denen der An-
schlussnehmer zusatzliche Aufwendungen der Gemeinde zu tragen hat, die durch die beson-
dere Lage des Grundstiicks oder durch Mangel und Beschaffenheit der einzuleitenden Abwas-
ser oder aus sonstigen technischen oder betrieblichen Griinden erforderlich werden.

§5 Beitragspflichtige

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentliimer des
Grundstiickes ist. Ist das Grundstlick mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigen-
tiimers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamt-
schuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentiimer
nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

Bei Rechtsnachfolge gehen alle Verpflichtungen auf den Rechtsnachfolger iber. Die etwaige
personliche Haftung des Rechtsvorgangers bleibt hiervon unberihrt.

§6 Entstehung der Beitragspflicht

Die Beitragspflicht entsteht mit der Fertigstellung der 6ffentlichen Abwasseranlagen oder der
Beendigung der sonstigen beitragsfahigen MaRRnahme (§ 2 Abs. 1 Satz 1).
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(3)

(1)

(2)

(3)
(4)

Werden beim Abwasserbeitrag flir das Grundstlick die der Schmutzwasserbeseitigung bzw. der
Niederschlagswasserbeseitigung dienenden Einrichtungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten
betriebsfertig hergestellt, so werden fir die Schmutzwasser- bzw. Niederschlagswasserbesei-
tigung Abwasserbeitrage als Teilbeitrage erhoben. Insoweit entsteht die Beitragspflicht dann
jeweils bereits mit der betriebsfertigen Herstellung der der Schmutzwasser- bzw. Nieder-
schlagswasserbeseitigung dienenden Einrichtungen der zentralen 6ffentlichen Abwasseran-
lage vor dem Grundstiick einschlieBlich der Fertigstellung des jeweiligen Grundstiicksanschlus-
ses.

Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, friihestens jedoch mit
dessen Genehmigung.

§7 Vorausleistungen

Auf die kiinftige Beitragsschuld kénnen angemessene Vorausleistungen verlangt werden, so-
bald mit der Durchfiihrung der MaBnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistungen werden
nach dem fiir den Beitrag geltenden Malstab erhoben. Die Vorausleistung ist mit der endgiil-
tigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist.

§8 Abl6sung

In den Fallen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablésung durch
Vertrag vereinbart werden.

Die Hohe des Ablosungsbetrages ist nach Maligabe der in § 4 bestimmten BeitragsmaRstabes
und Beitragssatzes zu ermitteln.

Durch Zahlung des Ablésungsbetrages wird die Beitragspflicht endgiiltig abgegolten.
Ein Rechtsanspruch auf Ablosung besteht nicht.
§9 Veranlagung und Failligkeit

Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des
Bescheides fallig. Das gleiche gilt fur die Erhebung einer Vorausleistung.

3. Abschnitt Abwassergebiihr
§10 Grundsatz

Fir die Inanspruchnahme der 6ffentlichen Abwasseranlagen wird eine Abwassergebihr fir die
Grundstilicke erhoben, die an die 6ffentlichen Abwasseranlagen angeschlossen sind oder in
diese entwadssern. Soweit der Aufwand durch Abwasserbeitrage gedeckt wird, werden Gebiih-
ren nicht erhoben. Die Abwassergebihr ist so zu bemessen, dass sie bei

a) der Schmutzwasserbeseitigung bis 1.100 mg/I CSB5 100 v. H.,

b) den Verschmutzerzuschlagen 100 v. H.,
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(1)

(2)

(3)

(4)

c) der Niederschlagswasserbeseitigung 100 v. H.,
d) der Kleinklaranlagen 100 v. H. und
e) den Sammelgruben 100 v. H.

der Kosten im Sinne des § 5 Abs. 2 NKAG deckt. Werden keine Verschmutzerzuschlage gem. lit.
b) erhoben, gilt die Begrenzung bis 1.100 mg/l CSB5 in lit. a) nicht. Die Gemeinde tragt den
nichtgedeckten Teil der Kosten aus Griinden des 6ffentlichen Interesses.

§11 GebiihrenmaRstab Schmutzwasser

Die Abwassergebihr fir die Inanspruchnahme der Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung
wird nach der Abwassermenge bemessen, die in die 6ffentlichen Abwasseranlagen gelangt.
Berechnungseinheit fiir die Gebiihr ist 1 m3® Abwasser.

Als in die o6ffentlichen Abwasseranlagen gelangt gelten

a) die dem Grundstlick im letzten abgelaufenen zwdlfmonatigen Ablesezeitraum aus 6f-
fentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen zugefihrte oder durch Wasserzah-
ler ermittelte Wassermenge,

b) die auf dem Grundstiick gewonnene und dem Grundstlick sonst zugeflihrte Wasser-
menge.

Hat ein Wasserzahler nicht richtig oder Gberhaupt nicht angezeigt, so wird die Wassermenge
von der Gemeinde unter Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres und unter Beriicksich-
tigung der begriindeten Angaben des Gebuhrenpflichtigen geschatzt.

Die Wassermengen nach Absatz 2 Buchstabe b) hat der Gebihrenpflichtige der Gemeinde fiir
den abgelaufenen Bemessungszeitraum von einem Kalenderjahr innerhalb der folgenden zwei
Monate anzuzeigen. Sie sind durch Wasserzdhler nachzuweisen, die der Gebihrenpflichtige
auf seine Kosten fest einbauen muss. Die Wasserzidhler miissen den Bestimmungen des Eich-
gesetzes entsprechen. Wenn die Gemeinde auf solche Messeinrichtungen verzichtet, kann sie
als Nachweis Uber die Wassermenge prifbare Unterlagen verlangen. Sie ist berechtigt, die
Wassermengen zu schitzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt werden kénnen.
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(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Wassermengen, die nachweislich nicht in die 6ffentlichen Abwasseranlagen gelangt sind, wer-
den abgesetzt. Sie sind durch Wasserzahler nachzuweisen, die der Gebilhrenpflichtige auf
seine Kosten fest einbauen muss. Aufsteck- oder Aufschraubzahler werden bei der Gebihren-
berechnung nur in begriindeten Ausnahmefallen und nach Genehmigung durch die Gemeinde
als Nachweis anerkannt. Die Wasserzahler missen den Bestimmungen des Eichgesetzes ent-
sprechen. Die Abzugszahler sind bei der Gemeinde anzumelden. Eine Bericksichtigung bei der
Gebiihrenberechnung erfolgt erst ab dem Zeitpunkt und mit dem Zahlerstand zum Zeitpunkt
der Anmeldung. Im Ubrigen gilt Absatz 4 Satz 4 sinngemiR. Die Gemeinde kann von dem Ab-
gabenpflichtigen zum Nachweis der eingeleiteten oder abzusetzenden Abwassermenge amtli-
che Gutachten verlangen. Die Kosten hierfir tragt der Gebuhrenpflichtige. Es werden nur Ab-
zugszahler anerkannt, die in FlieBrichtung eingebaut wurden.

In den Fallen, in denen die tatsachlich eingeleitete Abwassermenge standig gemessen wird, ist
die Abwassergebiihr abweichend von den Abs. 1 bis 5 nach der tatsachlich eingeleiteten ge-
messenen Abwassermenge zu errechnen.

§ 12 GebiihrenmalBstab abflusslose Sammelgruben und Kleinkldranlagen

Die Abwassergebihr wird bei abflusslosen Sammelgruben nach der Abwassermenge und bei
Kleinklaranlagen nach der Fakalschlammmenge bemessen, welche durch die Gemeinde oder
ein von ihr beauftragtes Unternehmen entsorgt wird. Berechnungseinheit ist ein Kubikmeter
entsorgtes Abwasser bzw. ein Kubikmeter entsorgter Fakalschlamm. Grundlage fiir die Berech-
nung sind die Entsorgungsbelege der Gemeinde oder des von ihr mit der Entsorgung beauf-
tragten Unternehmens.

Die zu entsorgende Menge bei Kleinkldaranlagen hat der Gebiihrenpflichtige der Gemeinde
durch Vorlage des jeweiligen Wartungsberichtes nachzuweisen.

Die Entsorgung der abflusslosen Sammelgruben erfolgt nach Bedarf, mindestens jedoch alle
zwei Jahre.

§13 Gebiihrenmal3stab Niederschlagswasser

Die Abwassergebihr fiir die Inanspruchnahme der Niederschlagswasserbeseitigungseinrich-
tung wird nach der Uberbauten und/oder befestigten Grundstiicksflache bemessen, von der
aus Niederschlagswasser in die 6ffentliche Abwasseranlage gelangt. Berechnungseinheit ist je
angefangene 50 m? befestigte und angeschlossene Flache.

Als befestigt gelten die auf dem Grundstilick vorhandenen betonierten, asphaltierten, gepflas-
terten oder mit sonstigen wasserundurchldssigen Materialien befestigten Flachen.

Bei Regenwassernutzungsanlagen (Zisternen) mit einem an die 6ffentliche Abwasseranlage an-
geschlossenen Uberlauf oder Notiiberlauf kénnen auf Antrag je vollem Kubikmeter Speicher-
volumen 10 m? von der Bemessungsflache abgezogen werden.
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(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Grundlage fir die Berechnung der Gebiihr sind die vom Gebiihrenschuldner mitgeteilten Da-
ten. Sollte der Gebihrenschuldner seiner Mitteilungspflicht nicht nachkommen, ist die Ge-
meinde berechtigt, die gebihrenrelevanten Flachen zu schatzen. Mal3geblich ist die befestigte
und angeschlossene Flache zum Tag des Anschlusses des Grundstiicks an die 6ffentliche Ab-
wasseranlage bzw. bei Abnahme der Verdanderung.

§ 14 Gebiihrensitze

Die Gebihr nach § 11 (Schmutzwasser) betragt fir jeden Kubikmeter festgestellter Abwasser-
menge 3,24 €.

Wird in die Abwasseranlage stark verschmutztes Abwasser eingeleitet, so wird wegen des er-
heblich erhohten Aufwandes zu dem Gebilhrensatz nach Absatz 1 ein Starkverschmutzerzu-
schlag (SVZ) erhoben. Ein erheblich erhéhter Aufwand liegt vor, wenn der Verschmutzungsgrad
des Abwassers, dargestellt als CSB (chemischer Sauerstoffbedarf ermittelt aus der homogeni-
sierten Probe nach der Dichromatmethode) den Wert von 1.100 mg/| (ibersteigt. Der Starkver-
schmutzerzuschlag betragt 23,48 %

Der gebihrenpflichtige Verschmutzungsgrad wird anhand von mindestens fiinf 24 h-Mischpro-
ben ermittelt. Die Mischproben hierflir werden an beliebigen Produktionstagen einem men-
genproportionalen Probenehmer unangemeldet entnommen. Den Probenehmer hat der Ab-
gabenpflichtige auf seine Kosten an einem von der Gemeinde zu bestimmenden Ort einzu-
bauen. Die Inbetriebnahme des Probenehmers ist der Gemeinde anzuzeigen. Der Probeneh-
mer ist verplombt. Die Gemeinde kann ihn jederzeit unangemeldet Uberprifen. Fiir den Fall,
dass der Abgabenpflichtige einen solchen Probenehmer nicht einbaut oder nicht betreibt, wer-
den jahrlich mindestens finf 2-Stundenmischproben an beliebigen Produktionstagen unange-
meldet gezogen. Das arithmetische Mittel aus den Mischproben ist der Berechnung zugrunde
zu legen.

Die Gebihr nach § 13 (Niederschlagswasser) betragt fir jede angefangene 50 Quadratmeter
Uberbaute und/oder befestigte und angeschlossene Grundsticksflache 10,09 €.

Die Gebtihr nach & 12 (Abflusslose Sammelgruben und Kleinkldranlagen) betragt fiir jeden Ku-
bikmeter entsorgter Abwassermenge bei abflusslosen Gruben 68,07 € bzw. fiir jeden Kubikme-
ter entsorgter Fakalschlammmenge bei Hauskldaranlagen 68,07 €. Hinzu kommt eine Grundge-
bihr je Abfuhr je Anlage in Hohe von 110,00 €.
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§ 15 Gebihrenpflichtige

Gebuhrenpflichtig ist der Eigentimer; wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, tritt an dessen Stelle
der Erbbauberechtigte des angeschlossenen Grundstiicks. Gebiihrenpflichtig sind auRerdem
NieBbraucher oder sonstige zur Nutzung des Grundstlcks dinglich Berechtigte. Mehrere Ge-
bihrenpflichtige sind Gesamtschuldner.

Beim Wechsel der Gebiihrenpflichtigen geht die Gebiihrenpflicht mit dem Tag des Ubergangs
auf den neuen Verpflichteten tiber. Wenn der bisherige Verpflichtete die Mitteilung hiertiber
versaumt, so haftet er fiir die Geblihren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung
bei der Gemeinde entfallen, neben dem neuen Verpflichteten.

§ 16 Entstehung und Beendigung der Gebiihrenpflicht

Die Gebuhrenpflicht nach §§ 11 bis 13 entsteht, sobald das Grundstiick an die 6ffentlichen Ab-
wasseranlagen angeschlossen ist oder den 6ffentlichen Abwasseranlagen von dem Grundstiick
Abwasser zugefiihrt wird. Sie erlischt, sobald der Grundstiicksanschluss beseitigt wird oder die
Zufiihrung von Abwasser endet.

Die Gebuhrenpflicht nach § 12 beginnt mit der Inbetriebnahme der Grundstiicksentwasse-
rungsanlage. Sie erlischt mit Ablauf der AulRerbetriebnahme. Dies ist der Gemeinde schriftlich
mitzuteilen. Die Geblihrenpflicht entsteht mit der Durchflihrung der Entsorgung der abflusslo-
sen Grube oder der Kleinkldranlage.

§ 17 Erhebungszeitraum
Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr, an dessen Ende die Geblihr entsteht.

Soweit die Geblihr nach der durch Wasserzahler ermittelten Wassermengen erhoben wird, gilt
als Berechnungsgrundlage fir den Erhebungszeitraum der Wasserverbrauch der Ableseperi-
ode, die jeweils dem 31.12. des Kalenderjahres vorausgeht. Soweit die Geblhr nicht nach der
durch Wasserzahler ermittelten Wassermenge erhoben wird, wird geschatzt.

§ 18 Veranlagung und Falligkeit

Die Gebiihren werden durch die Gemeinde veranlagt und dem Zahlungspflichtigen durch Zu-
stellung einer Zahlungsaufforderung (Gebihrenbescheid) bekannt gegeben, die mit anderen
Gemeindeabgaben verbunden sein kann.

Die Gebiihren sind an die in der Zahlungsaufforderung angegebene Stelle und zu den darin
bezeichneten Falligkeitsterminen zu zahlen. Im Einzelfall kann die Gemeinde bei Abwasser-
grofReinleitern eine monatliche Abrechnung vornehmen.
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Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes endgiiltig abzurechnende Gebiihr nach §§ 11
und 13 sind Abschlagszahlungen (Vorausleistungen) zu leisten. Die Hohe und die Falligkeit der
Abschlagszahlungen werden durch Bescheid nach der Abwassermenge des vorhergehenden
Erhebungszeitraumes unter Berlicksichtigung der zwischenzeitlich nach Kenntnis der Ge-
meinde eingetretenen Anderungen des Vorjahres festgesetzt. Der Satz, nach dem die Ab-
schldge berechnet werden, entspricht dem Gebihrensatz, der zu Beginn des Erhebungszeit-
raums, fir den die Abschldage erhoben werden, giiltig war (§ 14). Die Abschldge sind an die in
der Zahlungsaufforderung angegebene Stelle und zu den darin bezeichneten Falligkeitstermi-
nen zu zahlen.

Entsteht die Gebilihrenpflicht im Laufe des Erhebungszeitraumes, so wird die Abschlagszahlung
nach Erfahrungswerten bemessen.

Aufgrund der endgiiltigen Geblihrenfestsetzung am Ende des Erhebungszeitraums zu leistende
Nachzahlungen werden zusammen mit der auf die endgiiltige Festsetzung folgenden ersten
Abschlagszahlung fiir den folgenden Erhebungszeitraum fillig. Uberzahlungen werden ebenso
verrechnet. Nach der Beendigung des Benutzungsverhaltnisses werden zu viel gezahlte Ab-
schlage erstattet.

4. Abschnitt: Aufwandsersatz fiir Anschlussleitungen
§19 Kostenersatz fiir Grundstiicksanschlussleitungen

Der Aufwand fir die Herstellung, Erneuerung, Veranderung und Beseitigung sowie die Kosten
fur die Unterhaltung eines zweiten Grundstiicksanschlusskanals an die gemeindliche Abwas-
seranlage sind der Gemeinde zu ersetzen.

Der Erstattungsanspruch entsteht mit der Beendigung der MaBnahme. Die MalRnahme ist be-
endet, wenn der jeweilige Grundstiicksanschlusskanal betriebsfertig hergestellt bzw. beseitigt
ist.

Der Erstattungsbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe
des Bescheides fillig.

Auf den kiinftigen Kostenerstattungsanspruch konnen angemessene Vorausleistungen ver-
langt werden, sobald mit der Durchflihrung der MaRRnahme begonnen worden ist. Die Voraus-
leistungen werden aufgrund von malRnahmebezogenen Kostenvorausberechnungen erhoben.
Eine entrichtete Vorausleistung wird bei Erhebung der endgililtigen Kostenerstattung gegen-
Uber dem endgiiltigen Schuldner verrechnet.
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In Fallen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablésung durch Ver-
trag vereinbart werden. Zur Feststellung des Ablésungsbetrages sind die fur die MaBnahmen
nach Absatz 1 entstehenden Aufwendungen anhand von bereits vorliegenden Unternehmer-
rechnungen und im Ubrigen nach den Ausschreibungsergebnissen zu ermitteln. Falls diese
noch nicht vorliegen, kann der Aufwand auch anhand von Kostenvoranschlagen oder von Kos-
ten vergleichbarer MaRRnahmen ermittelt werden. Durch Zahlung des Ablosungsbetrages wird
die Beitragspflicht fiir die betreffende MaRRnahme endgiiltig abgegolten.

5. Abschnitt Schlussbestimmungen
§ 20 Auskunfts- und Duldungspflichten

Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter haben der Gemeinde die fiir die Festsetzung und
Erhebung der Abgaben erforderlichen Auskiinfte zu erteilen.

Die Gemeinde kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Absatz 1 zur Auskunft verpflichteten
Personen haben dies zu erméglichen und in dem erforderlichen Umfange zu helfen.

Soweit sich die Gemeinde zur Erledigung eines Dritten bedient, haben die Gebihrenpflichtigen
zu dulden, dass sich die Gemeinde bzw. der von ihr Beauftragte die zur Geblihrenfestsetzung
und -erhebung erforderlichen Berechnungsgrundlagen (Name, Anschrift und Wasserver-
brauchsdaten) von dem Dritten mitteilen bzw. Gber Datentrager tibermitteln I&sst.

§ 21 Anzeigepflicht

Jeder Wechsel der Rechtsverhaltnisse am Grundstiick ist der Gemeinde sowohl von dem Ver-
dullerer als auch von dem Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen.

Sind auf dem Grundstiick Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abwassergebiihren be-
einflussen, so hat der Geblihrenpflichtige dies unverziiglich der Gemeinde schriftlich anzuzei-
gen. Dieselbe Verpflichtung besteht fiir ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geandert
oder beseitigt werden.

Ist zu erwarten, dass sich im Laufe des Kalenderjahres die Abwassermenge um mehr als 50 %
der Abwassermenge des Vorjahres erhéhen oder ermafligen wird, so hat der Gebiihrenpflich-
tige hiervon der Gemeinde unverziglich Mitteilung zu machen.

Entfallen fir ein Grundstiick die Voraussetzungen des Anschlusszwanges, so hat der Grund-
stiickseigentiimer dies unverziglich der Gemeinde schriftlich mitzuteilen.
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§ 22 Datenverarbeitung

Zur Ausfihrung dieser Satzung dirfen die mit der Ermittlung, Festsetzung und Erhebung von
Abwassergebiihren, Abwasserbeitragen und Kostenerstattungen befassten Stellen: Finanzab-
teilung, Steuerabteilung, Bauamt der Gemeinde Hilter die hierflr erforderlichen personen- und
grundstlicksbezogenen Daten: Vor- und Zuname sowie Anschrift von dem Grundstlickseigen-
tiimer, GrundsticksgrofRe und Grundsticksnutzung, Bezeichnung im Grundbuch/ im Liegen-
schaftskataster, Wasserverbrauchsdaten verarbeiten.

Die in Absatz 1 genannten Stellen diirfen die flir Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschafts-
buchs, des Melderechts und der Wasserversorgung bekanntgewordenen personen- und grund-
stiicksbezogenen Daten fir die in Absatz 1 genannten Zwecke nutzen und sich diese Daten von
der Steuerabteilung, der Liegenschaftsabteilung und der Ordnungsabteilung Gbermitteln las-
sen.

Die Weitergabe nach Absatz 2 darf auch regelmaRig und im Wege automatisierter Abrufver-
fahren erfolgen. Dies gilt hinsichtlich der Ubermittlung der Verbrauchsdaten der Wasserver-
sorgung auch fiir Dritte i.S. des § 12 Abs. 2 NKAG. Zur Kontrolle der Verarbeitung sind folgende
MaBnahmen getroffen: Benutzerkennung, Passworte.

§ 23 Gender-Hinweis

Zur Erhohung der Lesbarkeit ist in der Satzung das generische Maskulinum gewahlt worden.
Die verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich gleichermaBen auf alle Geschlechter.

§ 24 Inkrafttreten

Die Abwasserabgabensatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Abwasserabga-
bensatzung vom 09. November 1993 in der Fassung der 5. Anderungsfassung auRer Kraft.

Hilter a.T.W., den 10. Dezember 2024

Gemeinde Hilter a.T.W.
Gez. Schewski

Blrgermeister
Siegel

Seite 14 von 15



	1. Abschnitt: Allgemeines
	§ 1 Allgemeines
	(1) Die Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald betreibt die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung nach Maßgabe der geltenden Abwasserbeseitigungssatzung als eine rechtlich jeweils selbstständige öffentliche Einrichtung
	a) zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung
	b) zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung
	c) zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung

	(2) Die Gemeinde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung
	a) Beiträge zur Deckung ihres Aufwandes für die jeweilige öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung (Abwasserbeiträge),
	b) Benutzungsgebühren als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der jeweiligen öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung (Abwassergebühren) und
	c) Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse.



	2. Abschnitt: Abwasserbeitrag
	§ 2 Grundsatz
	(1) Die Gemeinde erhebt, soweit der Aufwand für die Abwasserbeseitigung nicht durch Abwassergebühren oder auf andere Weise gedeckt wird, für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der öffentlichen Abwasseranlagen Abwass...
	(2) Durch den Abwasserbeitrag werden auch die Kosten für einen Grundstücksanschluss (Anschlusskanal) gedeckt.

	§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht
	(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die öffentliche Abwasseranlagen angeschlossen werden können und für die
	a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerblich genutzt werden dürfen,
	b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt worden ist, wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen.
	c) bereits eine bauliche oder gewerbliche Nutzung besteht.

	(2) Wird ein Grundstück an die öffentlichen Abwasseranlagen tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht erfüllt sind.
	(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechtes. Vergrößert sich die Fläche eines Grundstücks (z. B. durch Zukauf) und ist für die zugehende Fläche noch keine Beitragspflicht entstanden, so unterliegen die zugeh...

	§ 4 Beitragsmaßstab und Beitragssatz
	(1) Der Abwasserbeitrag wird
	a) für die Anschlussmöglichkeit an die zentrale Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung  nach den Absätzen 2, 3, 4 und 6,
	b) für die Anschlussmöglichkeit an die zentrale Niederschlagswasserbeseitigungseinrichtung nach den Absätzen 3, 5 und 6,
	berechnet.

	(2) Der Abwasserbeitrag wird nach einem nutzungsbezogenen Flächenbeitrag berechnet. Bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen Flächenbeitrages werden für das erste Vollgeschoss 25 % und für jedes weitere Vollgeschoss 15 % der Grundstücksfläche - in tat...
	(3) Als Grundstücksfläche gilt
	a) bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die gesamte Fläche, wenn für das Grundstück im Bebauungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist;
	b) bei Grundstücken, die im Bereich eines bereits als Satzung gemäß § 10 BauGB beschlossenen Bebauungsplanentwurfes liegen, die gesamte Fläche, wenn in dem als Satzung beschlossenen Planentwurf bauliche oder gewerbliche Nutzung vorgesehen ist;
	c) bei den Grundstücken, die über die Grenzen des Bebauungsplanes oder des Planentwurfes im Sinne des Buchstaben b) hinausreichen, die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes bzw. des Planentwurfes, wenn für diese darin bauliche oder gewerbliche Nutzung...
	d) bei Grundstücken, für die weder ein Bebauungsplan noch ein als Satzung gemäß § 10 BauGB beschlossener Bebauungsplanentwurf besteht und die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, so...
	e) bei Grundstücken innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles, die nicht an eine Straße angrenzen oder lediglich durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit dieser verbunden sind, die Fläche von der zur Straße liegenden Grundstücksseite bis ...
	f) bei Grundstücken, die über die sich nach den Buchstaben a) bis d) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, ist die zusätzliche Tiefe in der Breite zu berücksichtigen, in der sie der baulichen oder gewerblichen Nutzung zuzuordn...
	g) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung ohne oder mit nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden (z. B. Schwimmbäder, Camp...
	h) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die Grundfläche der an die Abwasseranlage angeschlossenen B...
	i) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an die Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten, geteilt durch die Grundflächenzahl von 0,2. Die so ermittelte Fläche wird der Baulichkeit dergestalt zugeordnet, dass ih...

	(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2 gilt
	a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse;
	b) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse nicht festgesetzt ist,
	aa) bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl bzw. die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe auf ganze Zahlen kaufmännisch gerundet;
	bb) bei allen in anderer Weise genutzten Grundstücken die durch 2,2 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl bzw. die durch 2,2 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe auf ganze Zahlen kaufmännisch gerundet;
	cc)  bei allen in anderer Weise genutzten Grundstücken die Zahl der Vollgeschosse, die nach der Legaldefinition ermittelt wird, sofern keine höchstzulässige Baumassenzahl bzw. höchstzulässige Gebäudehöhe festgesetzt wurde;
	c) bei Grundstücken, bei denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss;
	d) die Zahl der tatsächlichen oder sich durch Umrechnung ergebenden Vollgeschosse, wenn aufgrund von Ausnahmen oder Befreiungen die Zahl der Vollgeschosse nach Buchstabe a) oder die Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach Buchstabe b) überschritten we...
	e) soweit kein Bebauungsplan besteht
	aa) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse;
	bb)  bei unbebauten Grundstücken die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse;
	cc) bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind, wird das Kirchengebäude als eingeschossiges Gebäude behandelt;

	(5) Als die Grundstücksfläche nach Abs. 3 anzuwendende Grundflächenzahl (GRZ) gilt
	a) bei Vorhaben im Bereich eines Bebauungsplanes, die darin festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ), sofern eine solche Festsetzung getroffen ist,
	b) bei Vorhaben im Bereich eines Bebauungsplanes, in dem keine Grundflächenzahl festgesetzt ist und bei Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile die Grundflächenzahl (GRZ), die sich unter Berücksichtigung der tatsächlichen überbauten ...
	Bei Vorhaben im Außenbereich gilt als bebaubare Fläche die Grundfläche der an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten. Bei Grundstücken, die ausschließlich für Stellplätze, Garagen und Schutzraumbauten genutzt werden oder benutzt ...

	(6) Der Abwasserbeitrag beträgt je m² der nach den Absätzen 2 bis 5 berechneten Beitragsfläche bei einer Anschlussmöglichkeit
	a) an die zentrale Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung 11,86 €,
	b) an die zentrale Niederschlagswasserbeseitigungseinrichtung 3,12 €.
	Der Abwasserbeitrag ist auf volle 0,10 € abzurunden.

	(7) Die Gemeinde kann abweichend von den Absätzen 1 bis 6 den in der Beitragsberechnung für die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der öffentlichen Abwasseranlagen zugrunde zu legenden Beitragsmaßstab oder Beitragssatz durch gesonderte Satzung f...
	(8) Unberührt von der Regelung der Absätze 1 bis 7 bleiben Vereinbarungen, nach denen der Anschlussnehmer zusätzliche Aufwendungen der Gemeinde zu tragen hat, die durch die besondere Lage des Grundstücks oder durch Mängel und Beschaffenheit der einzul...

	§ 5 Beitragspflichtige
	(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Mehrere Bei...
	(2) Bei Rechtsnachfolge gehen alle Verpflichtungen auf den Rechtsnachfolger über. Die etwaige persönliche Haftung des Rechtsvorgängers bleibt hiervon unberührt.

	§ 6 Entstehung der Beitragspflicht
	(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Fertigstellung der öffentlichen Abwasseranlagen oder der Beendigung der sonstigen beitragsfähigen Maßnahme (§ 2 Abs. 1 Satz 1).
	(2) Werden beim Abwasserbeitrag für das Grundstück die der Schmutzwasserbeseitigung bzw. der Niederschlagswasserbeseitigung dienenden Einrichtungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten betriebsfertig hergestellt, so werden für die Schmutzwasser- bzw. Nied...
	(3) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, frühestens jedoch mit dessen Genehmigung.

	§ 7 Vorausleistungen
	Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistungen werden nach dem für den Beitrag geltenden Maßstab erhoben. Die Vorausleistung ist m...

	§ 8 Ablösung
	(1) In den Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch Vertrag vereinbart werden.
	(2) Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach Maßgabe der in § 4 bestimmten Beitragsmaßstabes und Beitragssatzes zu ermitteln.
	(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten.
	(4) Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

	§ 9 Veranlagung und Fälligkeit
	Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung einer Vorausleistung.


	3. Abschnitt Abwassergebühr
	§ 10 Grundsatz
	Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlagen wird eine Abwassergebühr für die Grundstücke erhoben, die an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossen sind oder in diese entwässern. Soweit der Aufwand durch Abwasserbeiträge gedeckt wird,...
	a) der Schmutzwasserbeseitigung bis 1.100 mg/l CSB5 100 v. H.,
	b) den Verschmutzerzuschlägen 100 v. H.,
	c) der Niederschlagswasserbeseitigung 100 v. H.,
	d) der Kleinkläranlagen 100 v. H. und
	e) den Sammelgruben 100 v. H.

	der Kosten im Sinne des § 5 Abs. 2 NKAG deckt. Werden keine Verschmutzerzuschläge gem. lit. b) erhoben, gilt die Begrenzung bis 1.100 mg/l CSB5 in lit. a) nicht. Die Gemeinde trägt den nichtgedeckten Teil der Kosten aus Gründen des öffentlichen Intere...

	§ 11 Gebührenmaßstab Schmutzwasser
	(1) Die Abwassergebühr für die Inanspruchnahme der Schmutzwasserbeseitigungseinrichtung wird nach der Abwassermenge bemessen, die in die öffentlichen Abwasseranlagen gelangt. Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 m3 Abwasser.
	(2) Als in die öffentlichen Abwasseranlagen gelangt gelten
	a) die dem Grundstück im letzten abgelaufenen zwölfmonatigen Ablesezeitraum aus öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen zugeführte oder durch Wasserzähler ermittelte Wassermenge,
	b) die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück sonst zugeführte Wassermenge.

	(3) Hat ein Wasserzähler nicht richtig oder überhaupt nicht angezeigt, so wird die Wassermenge von der Gemeinde unter Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres und unter Berücksichtigung der begründeten Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt.
	(4) Die Wassermengen nach Absatz 2 Buchstabe b) hat der Gebührenpflichtige der Gemeinde für den abgelaufenen Bemessungszeitraum von einem Kalenderjahr innerhalb der folgenden zwei Monate anzuzeigen. Sie sind durch Wasserzähler nachzuweisen, die der Ge...
	(5) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen gelangt sind, werden abgesetzt. Sie sind durch Wasserzähler nachzuweisen, die der Gebührenpflichtige auf seine Kosten fest einbauen muss. Aufsteck- oder Aufschraubzähler werd...
	(6) In den Fällen, in denen die tatsächlich eingeleitete Abwassermenge ständig gemessen wird, ist die Abwassergebühr abweichend von den Abs. 1 bis 5 nach der tatsächlich eingeleiteten gemessenen Abwassermenge zu errechnen.

	§ 12 Gebührenmaßstab abflusslose Sammelgruben und Kleinkläranlagen
	(1) Die Abwassergebühr wird bei abflusslosen Sammelgruben nach der Abwassermenge und bei Kleinkläranlagen nach der Fäkalschlammmenge bemessen, welche durch die Gemeinde oder ein von ihr beauftragtes Unternehmen entsorgt wird. Berechnungseinheit ist ei...
	(2) Die zu entsorgende Menge bei Kleinkläranlagen hat der Gebührenpflichtige der Gemeinde durch Vorlage des jeweiligen Wartungsberichtes nachzuweisen.
	(3) Die Entsorgung der abflusslosen Sammelgruben erfolgt nach Bedarf, mindestens jedoch alle zwei Jahre.

	§ 13 Gebührenmaßstab Niederschlagswasser
	(1) Die Abwassergebühr für die Inanspruchnahme der Niederschlagswasserbeseitigungseinrichtung wird nach der überbauten und/oder befestigten Grundstücksfläche bemessen, von der aus Niederschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Berechnu...
	(2) Als befestigt gelten die auf dem Grundstück vorhandenen betonierten, asphaltierten, gepflasterten oder mit sonstigen wasserundurchlässigen Materialien befestigten Flächen.
	(3) Bei Regenwassernutzungsanlagen (Zisternen) mit einem an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossenen Überlauf oder Notüberlauf können auf Antrag je vollem Kubikmeter Speichervolumen 10 m² von der Bemessungsfläche abgezogen werden.
	(4) Grundlage für die Berechnung der Gebühr sind die vom Gebührenschuldner mitgeteilten Daten. Sollte der Gebührenschuldner seiner Mitteilungspflicht nicht nachkommen, ist die Gemeinde berechtigt, die gebührenrelevanten Flächen zu schätzen. Maßgeblich...

	§ 14 Gebührensätze
	(1) Die Gebühr nach § 11 (Schmutzwasser) beträgt für jeden Kubikmeter festgestellter Abwassermenge 3,24 €.
	(2) Wird in die Abwasseranlage stark verschmutztes Abwasser eingeleitet, so wird wegen des erheblich erhöhten Aufwandes zu dem Gebührensatz nach Absatz 1 ein Starkverschmutzerzuschlag (SVZ) erhoben. Ein erheblich erhöhter Aufwand liegt vor, wenn der V...
	(3) Der gebührenpflichtige Verschmutzungsgrad wird anhand von mindestens fünf 24 h-Mischproben ermittelt. Die Mischproben hierfür werden an beliebigen Produktionstagen einem mengenproportionalen Probenehmer unangemeldet entnommen. Den Probenehmer hat ...
	(4) Die Gebühr nach § 13 (Niederschlagswasser) beträgt für jede angefangene 50 Quadratmeter überbaute und/oder befestigte und angeschlossene Grundstücksfläche 10,09 €.
	(5) Die Gebühr nach § 12 (Abflusslose Sammelgruben und Kleinkläranlagen) beträgt für jeden Kubikmeter entsorgter Abwassermenge bei abflusslosen Gruben 68,07 € bzw. für jeden Kubikmeter entsorgter Fäkalschlammmenge bei Hauskläranlagen 68,07 €.  Hinzu k...

	§ 15 Gebührenpflichtige
	(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer; wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, tritt an dessen Stelle der Erbbauberechtigte des angeschlossenen Grundstücks. Gebührenpflichtig sind außerdem Nießbraucher oder sonstige zur Nutzung des Grundstücks dinglich ...
	(2) Beim Wechsel der Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit dem Tag des Übergangs auf den neuen Verpflichteten über. Wenn der bisherige Verpflichtete die Mitteilung hierüber versäumt, so haftet er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis z...

	§ 16 Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht
	(1) Die Gebührenpflicht nach §§ 11 bis 13 entsteht, sobald das Grundstück an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossen ist oder den öffentlichen Abwasseranlagen von dem Grundstück Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald der Grundstücksansch...
	(2) Die Gebührenpflicht nach § 12 beginnt mit der Inbetriebnahme der Grundstücksentwässerungsanlage. Sie erlischt mit Ablauf der Außerbetriebnahme. Dies ist der Gemeinde schriftlich mitzuteilen. Die Gebührenpflicht entsteht mit der Durchführung der En...

	§ 17 Erhebungszeitraum
	(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr, an dessen Ende die Gebühr entsteht.
	(2) Soweit die Gebühr nach der durch Wasserzähler ermittelten Wassermengen erhoben wird, gilt als Berechnungsgrundlage für den Erhebungszeitraum der Wasserverbrauch der Ableseperiode, die jeweils dem 31.12. des Kalenderjahres vorausgeht. Soweit die Ge...

	§ 18 Veranlagung und Fälligkeit
	(1) Die Gebühren werden durch die Gemeinde veranlagt und dem Zahlungspflichtigen durch Zustellung einer Zahlungsaufforderung (Gebührenbescheid) bekannt gegeben, die mit anderen Gemeindeabgaben verbunden sein kann.
	(2) Die Gebühren sind an die in der Zahlungsaufforderung angegebene Stelle und zu den darin bezeichneten Fälligkeitsterminen zu zahlen. Im Einzelfall kann die Gemeinde bei Abwassergroßeinleitern eine monatliche Abrechnung vornehmen.
	(3) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes endgültig abzurechnende Gebühr nach §§ 11 und 13 sind Abschlagszahlungen (Vorausleistungen) zu leisten. Die Höhe und die Fälligkeit der Abschlagszahlungen werden durch Bescheid nach der Abwassermenge des...
	(4) Entsteht die Gebührenpflicht im Laufe des Erhebungszeitraumes, so wird die Abschlagszahlung nach Erfahrungswerten bemessen.
	(5) Aufgrund der endgültigen Gebührenfestsetzung am Ende des Erhebungszeitraums zu leistende Nachzahlungen werden zusammen mit der auf die endgültige Festsetzung folgenden ersten Abschlagszahlung für den folgenden Erhebungszeitraum fällig. Überzahlung...


	4. Abschnitt: Aufwandsersatz für Anschlussleitungen
	§ 19 Kostenersatz für Grundstücksanschlussleitungen
	(1) Der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie die Kosten für die Unterhaltung eines zweiten Grundstücksanschlusskanals an die gemeindliche Abwasseranlage sind der Gemeinde zu ersetzen.
	(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der Beendigung der Maßnahme. Die Maßnahme ist beendet, wenn der jeweilige Grundstücksanschlusskanal betriebsfertig hergestellt bzw. beseitigt ist.
	(3) Der Erstattungsbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.
	(4) Auf den künftigen Kostenerstattungsanspruch können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistungen werden aufgrund von maßnahmebezogenen Kostenvorausberechnungen erho...
	(5) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch Vertrag vereinbart werden. Zur Feststellung des Ablösungsbetrages sind die für die Maßnahmen nach Absatz 1 entstehenden Aufwendungen anhand von bereits vorl...


	5. Abschnitt Schlussbestimmungen
	§ 20 Auskunfts- und Duldungspflichten
	(1) Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter haben der Gemeinde die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
	(2) Die Gemeinde kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Absatz 1 zur Auskunft verpflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen Umfange zu helfen.
	(3) Soweit sich die Gemeinde zur Erledigung eines Dritten bedient, haben die Gebührenpflichtigen zu dulden, dass sich die Gemeinde bzw. der von ihr Beauftragte die zur Gebührenfestsetzung und -erhebung erforderlichen Berechnungsgrundlagen (Name, Ansch...

	§ 21 Anzeigepflicht
	(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Gemeinde sowohl von dem Veräußerer als auch von dem Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen.
	(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abwassergebühren beeinflussen, so hat der Gebührenpflichtige dies unverzüglich der Gemeinde schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu g...
	(3) Ist zu erwarten, dass sich im Laufe des Kalenderjahres die Abwassermenge um mehr als 50 % der Abwassermenge des Vorjahres erhöhen oder ermäßigen wird, so hat der Gebührenpflichtige hiervon der Gemeinde unverzüglich Mitteilung zu machen.
	(4) Entfallen für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschlusszwanges, so hat der Grundstückseigentümer dies unverzüglich der Gemeinde schriftlich mitzuteilen.

	§ 22 Datenverarbeitung
	(1) Zur Ausführung dieser Satzung dürfen die mit der Ermittlung, Festsetzung und Erhebung von Abwassergebühren, Abwasserbeiträgen und Kostenerstattungen befassten Stellen: Finanzabteilung, Steuerabteilung, Bauamt der Gemeinde Hilter die hierfür erford...
	(2) Die in Absatz 1 genannten Stellen dürfen die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschaftsbuchs, des Melderechts und der Wasserversorgung bekanntgewordenen personen- und grundstücksbezogenen Daten für die in Absatz 1 genannten Zwecke nutzen und si...
	(3) Die Weitergabe nach Absatz 2 darf auch regelmäßig und im Wege automatisierter Abrufverfahren erfolgen. Dies gilt hinsichtlich der Übermittlung der Verbrauchsdaten der Wasserversorgung auch für Dritte i.S. des § 12 Abs. 2 NKAG. Zur Kontrolle der Ve...

	§ 23 Gender-Hinweis
	Zur Erhöhung der Lesbarkeit ist in der Satzung das generische Maskulinum gewählt worden. Die verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich gleichermaßen auf alle Geschlechter.

	§ 24 Inkrafttreten
	Die Abwasserabgabensatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Abwasserabgabensatzung vom 09. November 1993 in der Fassung der 5. Änderungsfassung außer Kraft.



